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Sitzung des Kreistages 
 

 

Am Montag, 10.10.2016, findet um 09:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in 
Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine öffentliche Sitzung des Kreistages statt. 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 

1. Anpassung des Investitionszuschusses für das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Unterallgäu 

aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses 2015 

 

2. Inanspruchnahme einer Übergangsfrist zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

 

3. Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur UN-Behindertenrechtskonvention; 

Sachstandsbericht und Vorstellung der Koordinatorin für den Bereich Inklusion, Frau Andrea 

Preissler-Springer und des neuen Behindertenbeauftragten Ralph-Stefan Czeschner 
 

Mindelheim, 28. September 2016 
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Immissionsschutz; 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage zum Einsatz von Biogas 

durch Herrn Christian Steidele, Helchenried, Kaufbeurer Str. 1, 87742 Dirlewang, 
auf den Grundstücken Flur-Nrn. 74 und 62 der Gemarkung Helchenried  

 

 

Herr Christian Steidele betreibt auf den oben genannten Grundstücken eine Biogasanlage. Die Anlage 

liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich (§ 35 Baugesetzbuch - BauGB). Herr Steidele beantragte 

am 13.07.2016 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer 

Verbrennungsmotoranlage für den Einsatz von Biogas. Die Feuerungswärmeleistung der Motoren soll 
durch ein zusätzliches BHKW und eine Leistungssteigerung des bestehenden BHKW von derzeit 545 kW 

auf insgesamt 1.202 kW erhöht werden. Gleichzeitig wird die Produktionskapazität der 

Biogaserzeugungsanlage auf 1,48 Mio. Nm³ Rohgas pro Jahr gesteigert.  

 

Das Landratsamt Unterallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches 

Genehmigungsverfahren gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit 

Nrn. 1.2.2.2 und 8.6.3.2 des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 

(4. BImSchV) durch.  

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht generell vorgeschrieben. Über deren 
Erfordernis ist aber durch eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3 c Satz 2 UVPG i.V.m. 

Nrn. 1.2.2.2 und 8.4.2.2 der Anlage 1 zum UVPG) zu entscheiden. Bei dieser Vorprüfung ist überschlägig 

zu prüfen, ob das Vorhaben unter Berücksichtigung der in Anlage 2 Nr. 2 des UVPG aufgeführten 

Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  

 

Die Prüfung durch das Landratsamt Unterallgäu ergab, dass das Vorhaben keiner 

Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Diese Feststellung wird entsprechend § 3 a des UVPG bekannt 

gegeben und ist nicht selbständig anfechtbar.  

 

Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens geprüft.  

 

Mindelheim, 22. September 2016 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 

 

24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim i. Schw., 
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 

 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO), Art. 40 Abs. 1 

des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim i. Schw. folgende 

Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 807.700 € 
 
und im 

 
VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit  195.500 € 

 

ab. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

Für die Berechnung der Umlagen wird die maßgebliche amtliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 

30.06.2015 auf 4.431 festgesetzt. 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben 

des Verwaltungshaushaltes wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 400.550 € festgesetzt und gemäß 

Art. 8 Abs. 1 VGemO und dem Vertrag zwischen dem Markt Kirchheim und der Verwaltungs-

gemeinschaft Kirchheim vom 10.11.1987 auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. 

Der vertraglich vereinbarte 5 %-Anteil des Marktes Kirchheim am gesamten ungedeckten Finanzbedarf 
des Verwaltungshaushaltes beträgt 20.027,50 €. 

Der restliche ungedeckte Bedarf von 380.522,50 € wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen 

verteilt. 
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Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 85,8773 € festgesetzt. Davon entfallen auf die 

Mitgliedsgemeinde 

 

 Markt Kirchheim i. Schw. (2.602 E) 223.452,84 € 
 Eppishausen (1.829 E) 157.069,66 €. 

 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 25.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 

 

Kirchheim i. Schw., 22. September 2016 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT KIRCHHEIM I. SCHW. 

 

Lochbronner 

Vorsitzender 

 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 10 VGemO, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach dieser Bekanntmachung 

an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim während der 

allgemeinen Geschäftszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt 

bis zum Ende des Haushaltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim zur 

Einsicht bereit. 

 

 
 

Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 

 

Die Sparurkunde zu  

 

Konto 3 000 304 018 

 
wird hiermit gemäß Art. 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos erklärt, 

da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden sind. 

 

Memmingen, 20. September 2016 

SPARKASSE MEMMINGEN-LINDAU-MINDELHEIM 

 

 
Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


